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Vorwort

Die Herausgeber und die Autoren haben sich sehr darüber gefreut, wie positiv die erste
Auflage des vorliegenden Kommentars von der Fachöffentlichkeit aufgenommen wurde. Die
Herausforderung, eine Bauvertragsrechtsreform mit tiefgehenden Änderungen und Neue-
rungen eines über Jahrzehnte eingeübten Werkvertragsrechts so zu kommentieren, dass wis-
senschaftliche Durchdringung und praxisgerechte Aufbereitung einander nicht im Wege
stehen, war enorm. Wir sind guter Dinge, dass die Autoren dieser Herausforderung in
bemerkenswerter Weise gerecht geworden sind und wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen
können.

Und dennoch unterscheidet sich die zweite Auflage des Werkes signifikant von der Erstaus-
gabe. Sie verwirklicht den vom Verlag und den Herausgebern stets verfolgten Plan, einen
neuen, unverbrauchten und modernen Kommentar zum gesamten gesetzlichen Bauvertrags-
recht vorzulegen. Dementsprechend musste das Werk erheblich wachsen. Es umfasst jetzt
nicht mehr nur Kommentierungen der Vorschriften des neu geschaffenen Bauvertragsrechts,
sondern behandelt das gesamte Werkvertragsrecht, also auch die §§ 631 bis 650 BGB, die
unverändert die Grundlage des gesetzlichen Bauvertragsrechts bilden und durch die Sonder-
regeln in §§ 650a ff. BGB ergänzt bzw. vervollständigt werden. Um auch diesen Kraftakt
bewältigen zu können, haben wir einige neue, exzellente Autoren gewinnen können, die
gemeinsam mit ihren schon eingeführten Kollegen gerne die Chance wahrgenommen haben,
die „Altparagraphen“ des Werkvertragsrechts frisch und unbeeinflusst vom Ballast überkom-
mener Ansichten im Lichte des neuen Bauvertragsrechts betrachten und beurteilen zu kön-
nen. Das merkt man. Herausgekommen ist, wie wir meinen, eine Kommentierung „aus
einem Guss“.

Fast drei Jahre sind seit der Einführung des neuen Bauvertragsrechts vergangen und es
zeigt sich, dass seine Anwendung etwas schwer in Gang kommt. Die Praxis folgt noch stark
den überkommenen, durch die Anwendung der VOB/B geprägten Vertragsstrukturen. Über
die Gründe hierfür kann man nur spekulieren; es spricht viel dafür, dass das Fehlkonstrukt
des sog. „Einigungsmodells“ in § 650b Abs. 1 BGB erheblich zu dieser Zurückhaltung bei-
trägt, die freilich immer mehr schwinden wird. Diesen Entwicklungsprozess, der noch lange
andauern kann, wird der Kommentar begleiten und verlässlich nachzeichnen. Gewähr hierfür
bietet der Umstand, dass die parallel erscheinende online-Version des Werkes eine ständige
Aktualisierung durch die Einarbeitung der langsam wachsenden Rechtsprechung und der
sich ebenfalls fortentwickelnden Literatur sicher stellt. Es liegt auf der Hand, dass die Print-
Ausgabe des Werkes hiervon bereits auf dem Weg zur zweiten Auflage profitiert hat und
auch in Zukunft weiter profitieren wird.

Die Herausgeber hoffen sehr, den eigenen hohen Ansprüchen auch mit der nun erschiene-
nen zweiten Auflage des Bauvertragsrechtskommentars gerecht zu werden. Sie freuen sich
über Ihre Meinung; auch Anregungen sind willkommen.

Köln, Konstanz, München Stefan Leupertz, Mathias Preussner, Christian Sienz
im November 2020
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